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100 
 

Bekanntmachung 
 
Mit Wirkung vom 30.09.2024 ist das Ratsmitglied  
 

Frau Monika Medic 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
 
aus dem Rat der Stadt Eschweiler ausgeschie-
den. 
 
Gemäß § 45 des Gesetzes über die Kommunal-
wahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kom-
munalwahlgesetz) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. Januar 1998 (GV.NW. S. 454), 
in der zurzeit geltenden Fassung, habe ich  

 
Herrn Marcel Cuvelier, 52249 Eschweiler, 

geboren 1977, E-Mail:  spd@marcelcuvelier.de 
 
aus der Reserveliste der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands (SPD) als Nachfolger fest-
gestellt. 
 
Gegen diese Feststellung können 
 
- jeder Wahlberechtige des Wahlgebiets, 
- die für die Wahlleitung zuständige Leitung 

solcher Parteien und Wählergruppen, die an 
der Wahl teilgenommen haben sowie 

- die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Ein-
spruch erheben. Der Einspruch ist bei der 
Bürgermeisterin der Stadt Eschweiler, Johan-
nes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Eschweiler, 14.10.2024 
 
Die Bürgermeisterin 
als Wahlleiterin 
 
Leonhardt 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fas-
sung in Verbindung mit § 4 BekanntmVO NRW 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in der zurzeit 
geltenden Fassung sowie § 10 der Hauptsat-
zung der Stadt Eschweiler vom 14.12.2016 
 
Die an Herrn Djamel Eddine Cherif, letzte be-
kannte Anschrift Algerien, gerichtete rechts-
wahrende Mitteilung gemäß § 7 des Gesetzes zur 
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinste-
hender Mütter und Väter durch Unterhalts-
vorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhalts-
vorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 
1446), in der derzeit gültigen Fassung, zu Akten-
zeichen 512.2/UVK/13007, kann durch den Un-
terhaltspflichtigen bei der Bürgermeisterin der 
Stadt Eschweiler, Jugendamt –Unterhaltsvor-
schusskasse-, Zimmer 235, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler, 
 
montags bis mittwochs und freitags  
 von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
und donnerstags 
 von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des 
Aushängens bzw. der Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 15.10.2024 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 

Dortmund, den 18. September 2024 
Altes Aktenzeichen: 61.i5-7-2022-3  
Neues Aktenzeichen: 60.90.01-011/2024-002 

mailto:spd@marcelcuvelier.de
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B E K A N N T M A C H U N G 
 

Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung 
der Entnahme und Ableitung von Grundwas-
ser für die Entwässerung des Tagebaus Inden 
im Zeitraum 2025-2031“ 
 
Online-Konsultation im Anhörungsverfahren 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg führt im Rahmen 
des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens für 
das o. a. Vorhaben gemäß § 73 Abs. 6 Verwal-
tungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG 
NRW) i. V. m. § 5 Abs. 2 bis 5 des Planungssicher-
stellungsgesetzes (PlanSiG) vom 20.05.2020 in 
der derzeit gültigen Fassung eine ersatzweise 
Online-Konsultation anstelle eines Erörterungs-
termins vom 12.11.2024 bis einschließlich zum 
26.11.2024 durch. 
 
Im Rahmen der Online-Konsultation werden der 
Antragstellerin, den Kommunen, den Behörden, 
den Betroffenen und denjenigen, die Einwen-
dungen erhoben oder Stellungnahmen abge-
geben haben, die sonst im Erörterungstermin zu 
behandelnden Informationen über eine Internet-
seite passwortgeschützt in pseudonymisierter 
Form zugänglich gemacht. 
Hierzu wurden alle fristgerecht eingegangenen 
Einwendungen und Stellungnahmen geprüft 
und in einer Synopse aufbereitet. 
 
Die Online-Konsultation findet in dem Zeitraum 
von   

Dienstag, den 12.11.2024 
 

bis 
Dienstag, den 26.11.2024 

statt.  
 
 

Die Teilnehmenden der Online-Konsultation kön-
nen sich bis zum Ablauf der Äußerungsfrist, 
Dienstag, den 26.11.2024 23:59 Uhr, schriftlich 
bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 
Bergbau und Energie in NRW, Dezernat 61, Goe-
benstraße 25, 44135 Dortmund oder elek-
tronisch unter der E-Mail-Adresse: wasser-
wirtschaft-braunkohle@bra.nrw.de äußern. 
Der Termin wird hiermit gemäß § 73 Abs. 6 Satz 

2 VwVfG NRW i.V.m. § 5 Abs. 3 PlanSiG bekannt 
gemacht. 
 
Die zur Teilnahme außerdem berechtigten sons-
tigen Betroffenen, deren Belange durch das 
Vorhaben berührt werden, die sich bislang je-
doch noch nicht im Verfahren geäußert haben, 
können sich vor Beginn der Online-Konsultation, 
spätestens bis zum 11.11.2024 bei der Bezirksre-
gierung Arnsberg, Dezernat 61, Goebenstraße 
25, 44135 Dortmund schriftlich oder per E-Mail 
unter der E-Mail-Adresse: wasserwirtschaft-
braunkohle@bra.nrw.de, den Zugang zur On-
line-Konsultation beantragen. 
 
Die Anmeldung zur Online-Konsultation ist in 
der Zeit von  
 

Montag, den 28.10.2024 
bis 

Montag, den 11.11.2024 
möglich. 
 
Die Behörden, die Vorhabenträgerin und diejeni-
gen, die Einwendungen erhoben oder Stellung-
nahmen abgegeben haben, werden durch die 
Bezirksregierung Arnsberg hinsichtlich der Mo-
dalitäten der Online-Konsultation individuell 
schriftlich benachrichtigt und benötigen keine 
weitere Anmeldung.  
 
Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. In der Online-Konsultation werden nur 
fristgerecht erhobene Einwendungen und 
eingegangene Stellungnahmen erörtert.  

 
2. Die Online-Konsultation ist nicht öf-

fentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben 
neben den Vertretern der beteiligten Be-
hörden und der Antragstellerin nur die 
Betroffenen sowie die Personen, deren 
Einwendungen eingegangen sind. Die Teil-
nahmeberechtigung ist daher entsprech-
end nachzuweisen (Vorlage des Personal-
ausweises und ggf. eines Grundbuch-
auszugs, Vertretungsvollmacht etc.). 

 
3. Teilnahmeberechtigt sind nachfolgend 

genannte Personen: 
 Einwender/innen (Personen, die 

schriftlich oder zur Niederschrift Ein-
wendungen erhoben haben), 
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 Betroffene (Personen, deren Rechte o-
der Belange von dem Vorhaben berührt 
werden)  

 Bevollmächtigte, Sachbeistände und 
gesetzliche Vertreter der Teilnahmebe-
rechtigten,  

 Vertreter/innen der am Verfahren be-
teiligten Träger öffentlicher Belange 
und anerkannten Vereinigungen, 

 Vertreter/innen der Vorhabenträgerin 
und deren Gutachter und Sachverstän-
dige,  

 Mitarbeiter/innen der Anhörungsbe-
hörde. 

 
4. Die Teilnahme an der Online-Konsulta-

tion erfolgt durch Anmeldung. Dafür 
müssen unter Angabe von persönlichen 
Daten und digitaler Ablichtung der Rück-
seite des Personalausweises die 
Zugangsdaten zum Portal beantragt wer-
den. Name und Adresse des 
Ausweisinhabers müssen lesbar sein. Wei-
tere Daten dürfen dabei unkenntlich 
gemacht sein. Gegebenenfalls müssen 
weitere Dokumente (z.B. Grundbuchaus-
zug, Vollmacht, etc.) zur Verifikation 
beigefügt werden. Dies ist vom 28.10.2024 
bis zum 11.11.2024 möglich. Die Daten wer-
den geprüft. Dadurch kann es zu 
Verzögerungen von wenigen Tagen bis zur 
Übermittlung der Zugangsdaten kommen.  

 
5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation 

ist freiwillig. Die im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung fristgerecht eingegange-
nen Einwendungen werden auch dann im 
weiteren Verfahren berücksichtigt, wenn 
der/die Einwender(in) nicht an der Online-
Konsultation teilnimmt oder in deren Rah-
men keine weitere Stellungnahme abge-
geben wird.  

 
6. Eine Wiederholung der bereits vorge-

brachten Argumente in der Online-
Konsultation ist nicht erforderlich. 

 
7. Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung 

im Rahmen der Online-Konsultation wird 
keine neue, zusätzliche Einwendungs-
möglichkeit eröffnet, d.h. über die bereits 
vorgebrachten Argumente hinaus können 
keine neuen Sachargumente vorgebracht 
und im Verfahren berücksichtigt werden. 

8. Es wird darauf hingewiesen, dass das Ver-
fahren der Online-Konsultation mit Ablauf 
der genannten Frist zur Äußerung 
(26.11.2024) beendet ist. 

 
9. Durch die Teilnahme an der Online-Kon-

sultation oder durch Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstat-
tet. 

 
10. Die mit der Zugangskontrolle erhobenen 

persönlichen Daten werden zum Verfah-
rensvorgang genommen und archiviert. 

 
Datenschutz in der Bezirksregierung Arns-
berg 
Seit Mai 2018 gilt die Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und das Datenschutzgesetz NRW 
(DSG NRW). Dieses Recht verpflichtet Dienstleis-
ter – und damit auch die Bezirksregierung – zu 
verantwortungsvollem und transparentem Um-
gang mit personenbezogenen Daten. Weitere 
Informationen zu Ihren Rechten im Datenschutz 
finden Sie auf der Seite  
https://www.bra.nrw.de/505448 unter Down-
loads. 
 
Neben der Bekanntmachung der Online-Konsul-
tation im Amtsblatt der betroffenen Kommunen 
wird der Inhalt dieser Bekanntmachung auch auf 
folgender Internetseite der Bezirksregierung 
Arnsberg: 
https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen 
sowie auf der Website des zentralen Portals (Um-
weltverträglichkeitsprüfungen Nordrhein-West-
falen) 
https://uvp-verbund.de/nw 
im o. g. Zeitraum zugänglich gemacht. 
 

Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 

Im Auftrag 
gez. Küster 

https://www.bra.nrw.de/505448
https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen
https://uvp-verbund.de/nw

